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Aktuelle wirtschaftliche Situation in Bayern

Trotz der seit  vielen Jahren hervorra-
genden wirtschaftlichen Kennziffern ist 
auch die bayerische Wirtschaft von der 
weltweiten  Finanzmarkt-  und  Kon-
junkturkrise betroffen. Um Entlassun-
gen  und  eine  weiter  steigende  Zahl 
von  Insolvenzen  zu  verhindern,  müs-
sen Bund und Länder alles daran set-
zen, Betriebe, die langfristig wettbe-
werbsfähig sind, infolge der aktuellen 
globalen Krise aber vorübergehend in 
Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind, 
im Rahmen des rechtlich Möglichen 
und ordnungspolitisch Vertretbaren 
zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund hat die CSU-
Fraktion die Staatsregierung in einem 
Dringlichkeitsantrag aufgefordert, 
über die aktuelle wirtschaftliche Situati-
on in Bayern zu berichten. Dabei soll 
dargelegt  werden,  welche  Auswirkun-
gen  die  weltweite  Finanzmarktkrise 
und  der  globale  Konjunktureinbruch 
auf Wirtschaftswachstum und Beschäf-
tigung im Freistaat bereits haben, mit 
welcher  weiteren Entwicklung gerech-
net  wird  und welche Maßnahmen die 
Staatsregierung  zur  Sicherung  der 
Wettbewerbsfähigkeit  des Wirtschafts-
standorts Bayern für sinnvoll hält.

Steuerliche Abzugsfähigkeit von Versicherungsbeiträgen erhalten

Die  Bundesregierung hat  einen  Ge-
setzentwurf  zur  verbesserten steuer-
lichen  Berücksichtigung  von  Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
gen vorgelegt. Danach sollen ab dem 
1. Januar 2010 alle tatsächlich geleis-
teten Beiträge zur privaten und gesetz-
lichen Basiskranken- und Pflegepflicht-
versicherung in vollem Umfang steuer-
lich berücksichtigt werden können.  Im 
Gegenzug sieht der Gesetzentwurf al-

lerdings vor, die Abzugsfähigkeit von 
Versicherungsbeiträgen zur Arbeits-
losen-,  Haftpflicht-  und  Unfallversi-
cherung  sowie  zu  Lebensversiche-
rungen zu streichen.

Die CSU-Fraktion begrüßt die geplan-
ten Verbesserungen bei der Abzugsfä-
higkeit  von Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträgen, hat  aber in einem 
Dringlichkeitsantrag deutlich  ge-
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macht, dass Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung,  zur Haftpflicht-  und Un-
fallversicherung sowie zu vor 2005 ab-
geschlossenen  Kapitallebensversiche-

rungen  weiterhin  im  Rahmen  der 
Sonderausgaben steuerlich   abge-
setzt werden können.

Kriterien für den Pflege-TÜV verbessern

Wie  unlängst  bekannt  wurde,  haben 
sich  die  Spitzenverbände  der  Kran-
kenkassen  mit  Vertretern  der  Ein-
richtungsträger  auf  zu  veröffentli-
chende  Prüfkriterien  bezüglich  der 
Qualität  von  Pflegeeinrichtungen 
verständigt.  Dies  vor  dem  Hinter-
grund, dass Zielsetzung der Pflegere-
form war,  anhand von klar verständli-
chen  und  nachvollziehbaren  Maßstä-
ben Hilfestellung bei der Heimauswahl 
zu geben und durch mehr Transparenz 
und  Vergleichbarkeit  der  Leistungen 
Missstände abzustellen.

Die  CSU-Fraktion hält  die ausgehan-
delten Prüfkriterien hierfür nicht geeig-
net und hat deshalb in einem  Dring-
lichkeitsantrag betont,  welche  Vor-
aussetzungen  für  den  künftigen 
Pflege-TÜV  unabdingbar  sind.  So 
steht für uns im Interesse der Heimbe-
wohnerinnen und -bewohner die Quali-
tät  der  Pflege im Vordergrund.  Dabei 
legen  wir  Wert  darauf,  dass  bei  der 
veröffentlichten Darstellung des Über-
prüfungsergebnisses erkennbar ist, ob 
und  ggf.  welche  Qualitätsmängel  ein 
Pflegeheim aufweist.

Neuorganisation des SGB II-Vollzugs zügig regeln

Das  Bundesverfassungsgericht  hat 
mit Urteil vom 20. Dezember 2007 ent-
schieden, dass der  Vollzug des Sozi-
algesetzbuchs  II  neu  organisiert 
werden muss, da die Arbeitsgemein-
schaften als im Grundgesetz nicht vor-
gesehene  Mischverwaltung  verfas-
sungswidrig sind.

Der CSU-Fraktion kommt es bei dieser 
Reform entscheidend darauf an, dass 
der Vollzug  möglichst bürgerfreund-
lich ausgestaltet  wird.  Wir  hätten  mit 
Blick darauf den vom Bundesarbeitsmi-
nisterium  vorgelegten  Gesetzentwurf 

für  eine  Umstrukturierung  in  Zentren 
für Arbeit und Grundsicherung begrüßt. 
Denn damit wäre gewährleistet gewe-
sen, dass der Bürger seine Leistungen 
aus einer Hand erhält.  Da dafür aber 
derzeit  keine  Mehrheit  im  Bundestag 
erreichbar  ist,  muss im Interesse der 
ALG II-Empfänger,  aber auch der bei 
den Arbeitsgemeinschaften Beschäftig-
ten,  ein  neues Modell  erarbeitet  wer-
den.

In einem  Dringlichkeitsantrag haben 
wir  Eckpunkte formuliert,  die uns bei 
der Umstrukturierung des SGB II-Voll-
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zugs wichtig  sind. So soll  wenigstens 
der  Bezug  der  Geldleistungen  aus 
einer Hand  sichergestellt  sein.  Ange-
sichts  der  positiven  Erfahrungen  der 
optierenden  Kommunen  wollen  wir 
zweitens,  dass  die  Optionsmöglich-

keit  mindestens  weiter  erhalten 
bleibt. Und drittens kommt es uns dar-
auf an, die  Stellung der Kommunen 
möglichst zu stärken und zentralisti-
sche Ansätze zugunsten flexibler  Mo-
delle aufzugeben.

Veröffentlichungspflicht für Zuwendungen an Landwirte stoppen

Auf der Homepage der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung wer-
den  die  Namen  und  Beträge  der 
Zahlungsempfänger  aus  dem  EU-
Agrarfonds  veröffentlicht. Dies  be-
ruht  auf  europarechtlichen  Vorga-
ben. Hiergegen haben zwei Landwirte 
Klage  zum  Verwaltungsgericht  Wies-
baden erhoben. Das Gericht sieht die 
Offenlegung  der  Empfängerdaten  als 
einen  besonders  tiefgreifenden  Ein-
griff  in  das  Grundrecht  auf  Daten-
schutz an und hat dem Europäischen 
Gerichtshof  die  der  Veröffentlichung 
zugrundeliegenden  EU-Rechtsvor-
schriften zur Überprüfung vorgelegt.

Die  CSU-Fraktion  ist  der  Auffassung, 
dass eine namentliche Nennung derje-
nigen Landwirte, die finanzielle Zuwen-
dungen  erhalten  haben,  aus  daten-
schutzrechtlichen  Gründen  unzulässig 
ist;  andererseits  sind  die  nationalen 
Behörden  aufgrund  der  europäischen 
Rechtslage  weiterhin  zur  Veröffentli-
chung verpflichtet. Deshalb haben wir 
die  Staatsregierung  in  einem  Antrag 
aufgefordert,  sich  auf  EU-Ebene  für 
eine  Aussetzung  der  europäischen 
Transparenzregeln einzusetzen,  bis 
der  Europäische  Gerichtshof  eine 
endgültige  Entscheidung  getroffen 
hat.

Verlängerung der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte

Die  derzeit  geltende Regelung über 
die Altersteilzeit, wonach Beamtinnen 
und  Beamte ab Vollendung  ihres  60. 
Lebensjahres bis zum Beginn des Ru-
hestands  eine  Teilzeitbeschäftigung 
mit  der  Hälfte  der  in  den letzten fünf 
Jahren  vor  Beginn  der  Altersteilzeit 
durchschnittlich  geleisteten  Arbeitszeit 
(als  Teilzeitmodell  oder  im  Blockmo-
dell) bewilligt werden kann, ist bis zum 
31.12.2009 befristet.

Von  der  Möglichkeit  der  Altersteilzeit 
haben bislang über die Hälfte der an-
spruchsberechtigten  Beamtinnen  und 
Beamten  Gebrauch  gemacht.  Damit 
einhergegangen  ist  ein  deutlicher 
Rückgang der Zahl der Dienstunfähig-
keitsfälle.  Angesichts  der  hohen  Ak-
zeptanz  dieses  Instruments  und  der 
positiven Auswirkung auf die Aufrecht-
erhaltung  der  Dienstfähigkeit  der  ein-
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zelnen  Beamtinnen  und  Beamten  ist 
die CSU-Fraktion der Auffassung, dass 
Optionen zur Verlängerung der Re-
gelung zur Altersteilzeit geprüft wer-

den  sollen.  Dazu  haben  wir  die 
Staatsregierung in einem  Antrag auf-
gefordert.

Chancenpotentiale für Frauen konsequent ausbauen

Im Zusammenhang mit dem Weltfrau-
entag Anfang März wurde in den Medi-
en  wiederholt  darüber  berichtet,  dass 
Frauen  heute  immer  noch  statis-
tisch  gesehen  ein  Viertel  weniger 
Lohn als Männer erhalten, obwohl sie 
in der Regel über bessere Schul- und 
Universitätsabschlüsse  verfügen.  Die 
CSU-Fraktion  hält  diese  Lohnun-
gleichheit von Frauen und Männern 
bei gleichwertiger Tätigkeit für nicht 
hinnehmbar und hat in einem  Dring-
lichkeitsantrag an  die  Tarifvertrags-
parteien  appelliert,  dem  entgegenzu-
wirken.

Von der Staatsregierung haben wir ein 
ganzes  Bündel  von  Maßnahmen ver-

langt. So soll sie etwa ihre Anstrengun-
gen  zur  Gewinnung  hochqualifizierter 
Frauen  für  Spitzenpositionen  in  der 
Wissenschaft  weiter  vorantreiben und 
auf die weitere Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit von Männern und Frauen, insbe-
sondere  auch  bei  der  Ausgestaltung 
der  Arbeitsbedingungen,  hinwirken. 
Außerdem  soll  sich  die  Staatsregie-
rung  durch  geeignete  öffentlichkeits-
wirksame  Maßnahmen  dafür  einset-
zen,  dass  die  bei  jungen Vätern  vor-
handene Bereitschaft, sich in der Fami-
lienarbeit  und  bei  der  Erziehung  der 
Kinder  einzubringen,  noch intensiviert 
wird.

Förderung von Beschneiungsanlagen und Seilbahnen verbessern

Seilbahnen  und  Beschneiungsanla-
gen können im bayerischen Alpen-
raum nur sehr eingeschränkt geför-
dert  werden.  So  ist  eine  Förderung 
nur bei kleinen und mittleren Unterneh-
men mit maximal 20 % bzw. 10 % der 
förderfähigen  Investitionen  möglich, 
wobei ein Unternehmen schon als groß 
gilt, wenn daran eine kommunale Ge-
bietskörperschaft  mit  mehr  als  5.000 

Einwohnern zu mehr als 25 % beteiligt 
ist.

Die  CSU-Fraktion  hat  sich  in  einem 
Dringlichkeitsantrag dafür  ausge-
sprochen, diese Fördermöglichkeiten 
im Bereich der  bayerischen Alpen zu 
verbessern.  Dabei  sollen  nicht  nur 
EU-Mittel, sondern auch Haushaltsmit-
tel  des  Freistaats  Bayern  eingesetzt 
werden.
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Neue Arbeitsgruppe „Demographie und Generationengerechtigkeit“

Neben  der  weiter  voranschreitenden 
Globalisierung  und  der  Klimaerwär-
mung ist  der  demographische Wan-
del, insbesondere auch aufgrund einer 
immer  älter  werdenden  Bevölkerung, 
einer  derjenigen  Megatrends,  der  er-
hebliche Auswirkungen auf unsere Ge-
sellschaft  insgesamt  haben  wird.  Die 
demographische Entwicklung und ihre 
Folgen erfordern nicht nur eine Anpas-
sung  sämtlicher  sozialen  Sicherungs-
systeme, sondern stellen nahezu sämt-
liche  Infrastrukturbereiche  vor  große 
Herausforderungen.

Die  CSU-Fraktion  im  Bayerischen 
Landtag  hat  sich  vor  diesem  Hinter-
grund zu Beginn der neuen Legislatur-
periode dazu entschlossen, eine neue 
Arbeitsgruppe zum Thema „Demogra-
phie  und  Generationengerechtigkeit“ 
unter dem Vorsitz von Erika Görlitz ein-
zurichten. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist 
es, die Auswirkungen der demographi-
schen Veränderungen insbesondere in 
den  Handlungsfeldern  Bildungs-  und 
Wissenschaftssysteme,  Arbeits-  und 

Beschäftigungswelt,  Lebensraum, 
Wohnumfeld und Freizeit sowie soziale 
Sicherungs-  und Versorgungssysteme 
und soziale Infrastruktur zu analysieren 
und konkrete Handlungsempfehlungen 
für die bayerische Landespolitik zu er-
arbeiten. Schon die zweite Sitzung der 
Arbeitsgruppe  hat  dabei  erstaunliche 
Zwischenergebnisse gebracht: Obwohl 
in zahlreichen Kommunen im Vergleich 
2006  zu  2026  ein  Bevölkerungsrück-
gang von 30 % zu erwarten ist,  wird 
nach Einschätzung von Experten nicht 
das  Erwerbsfähigenpotential  unser 
Wirtschaftswachstum  begrenzen, 
sondern  zum  Arbeitsmarkt  nicht 
passende  Ausbildungskarrieren.  In 
einer der nächsten Sitzungen wird sich 
die  Arbeitsgruppe  daher  zusammen 
mit  der  Vereinigung  der  Bayerischen 
Wirtschaft  mit  dem  Thema  „Arbeits-
landschaft 2030 – Steuert Deutschland 
auf  einen  generellen  Personalmangel 
zu?“ und die  Auswirkungen auf unser 
Bildungssystem beschäftigen.

Weitere Maßnahmen und Initiativen

Einsetzung einer Kinderkommission

Seit  1988 gibt  es im Deutschen Bun-
destag eine Kinderkommission. Sie hat 
als  Interessenvertretung  von  Kindern 
und Jugendlichen einen wichtigen Bei-
trag zur Anerkennung der Kinderpolitik 
geleistet.

Zwar hat sich die Situation von Kindern 
in  Deutschland  in  den  letzten  Jahr-
zehnten  erheblich  verbessert.  Nach 
wie vor besteht aber Handlungsbedarf. 
Zur Stärkung der Politik für Kinder soll 
daher, wie wir in einem  Antrag  gefor-
dert  haben,  eine  Kinderkommission 
auch im Bayerischen Landtag einge-
richtet werden. 
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Bayerisches  Versammlungsgesetz 
bürgerfreundlicher gestalten

Das  Bundesverfassungsgericht hat 
durch  einstweilige  Anordnung vom 
27. Februar  2009  das  neue  bayeri-
sche Versammlungsgesetz in weni-
gen  Teilbereichen  außer  Kraft  ge-
setzt. Dies betrifft zum einen bestimm-
te  Bußgeldvorschriften,  zum  anderen 
sind  Übersichtsaufzeichnungen,  bei 
denen  eine  Speicherung  des  Ver-
sammlungsgeschehens  erfolgt,  nur 
noch eingeschränkt zulässig.

Vor diesem Hintergrund hat die CSU-
Fraktion  in  einem  Dringlichkeitsan-
trag ihre  Absicht  zum  Ausdruck  ge-
bracht, das bayerische Versammlungs-
gesetz  bürgerfreundlicher zu gestal-
ten, ohne allerdings dabei die Hand-
lungsfähigkeit  des Staates bei  Auf-
märschen  von  Neonazis  oder  ge-
waltbereiten  Gruppierungen  in  Fra-
ge zu stellen.

Wir haben in diesem Zusammenhang 
angekündigt,  insbesondere  die  Rege-
lungen  für  Veranstalter  zu  vereinfa-
chen,  die  Möglichkeit  der  Datenerhe-
bung bei  Versammlungen zu  begren-
zen  und  den  Katalog  der  Straf-  und 
Bußgeldvorschriften zu verringern.

Gründung  von  Medizinischen  Ver-
sorgungszentren (MVZ)

In  einem Antrag haben wir  uns dafür 
eingesetzt, die bundesrechtlichen Rah-
menbedingungen  dafür  zu  schaffen, 
dass die Anteile an Trägergesellschaf-
ten  von  Medizinischen  Versorgungs-

zentren  (MVZ)  mindestens  zu  80 % 
von Ärzten gehalten werden müssen. 
Vertraglich an der medizinischen Ver-
sorgung teilnehmende Leistungserbrin-
ger,  wie  z.B. Krankenhäuser,  Apothe-
ken,  Heilmittel-  und  Hilfsmittelerbrin-
ger, dürfen also an einer Trägergesell-
schaft eines MVZ nur eine Minderheits-
beteiligung von 20 % halten. Damit soll 
ausgeschlossen werden,  dass berufs-
fremde Einflüsse innerhalb der Zentren 
die Oberhand gewinnen.

Betriebsprämie für kleine landwirt-
schaftliche Betriebe

Der  Agrarrat  der  EU  hat  als  Unter-
grenze,  ab  der  landwirtschaftliche 
Betriebe  EU-Direktzahlungen  in 
Form  der  Betriebsprämie  erhalten, 
100,-  Euro  bzw.  1 Hektar festgelegt. 
Dabei hat er aber den Mitgliedsstaaten 
die  Möglichkeit eröffnet,  diese Gren-
ze  auf  bis  zu  4 Hektar  oder  300,- 
Euro zu erhöhen.

In  einem  Antrag  haben  wir  von  der 
Staatsregierung  verlangt,  ein  klares 
Signal für alle kleinen Betriebe, Ne-
benerwerbsbetriebe und Sonderkultur-
betriebe zu setzen und dafür Sorge zu 
tragen, dass in Deutschland  von die-
ser  Option  kein  Gebrauch  gemacht 
wird.

Freizügigkeit bei der Beschäftigung 
von Erntehelfern herstellen

In einem  Dringlichkeitsantrag haben 
wir uns dafür ausgesprochen, dass die 
volle Freizügigkeit  bei  Erntehelfern 
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in der  Landwirtschaft  sofort  herge-
stellt wird.

Waldzustandsbericht  neu  ausrich-
ten

Die  CSU-Fraktion  hat  sich  in  einem 
Antrag dafür ausgesprochen, dass der 
Waldzustandsbericht nicht mehr im 
jährlichen Turnus erfolgen und ins-
gesamt  neu  ausgerichtet  werden 
soll. Dem liegt die Erwägung zugrun-
de,  dass  lediglich  beim  Kronenzu-
stand  aussagekräftige  Schwankun-
gen  im  Jahresturnus  feststellbar 
sind, während bei den übrigen Kriterien 
kaum jährliche  Veränderungen auffal-
len und es deshalb insoweit ausreicht, 
relevante  Entwicklungen  in  einem 
mehrjährigen Zeitraum zu beobachten.

Darüber  hinaus  wollen  wir,  dass  der 
neue  Waldzustandsbericht  im  Turnus 
von  drei  Jahren  grundlegende  Ent-
wicklungen  im Bereich der  gesam-
ten Forstwirtschaft – sowohl in öko-
nomischer,  als  auch  in  ökologischer 
und sozialer Hinsicht – aufzeigt.

Über Verteilung der Mittel im Schie-
nen-Konjunkturpaket I berichten

Die Staatsregierung soll zusammen mit 
einem  Vertreter  der  Deutschen  Bahn 
AG im Wirtschaftsausschuss berichten, 

welcher Anteil der Bundesmittel von 
150 Mio. Euro, die aus dem Konjunk-
turpaket I für ein bundesweites Sanie-
rungsprogramm für  Personenbahn-
höfe verwendet  werden  sollen,  auf 
den Freistaat Bayern entfallen soll, 
welche Bahnhöfe hiervon konkret profi-
tieren und  entlang welcher Strecken 
die  50  Mio.  Euro,  die  für  Lärm-
schutzmaßnahmen an Schienenstre-
cken vorgesehen sind, verbaut wer-
den sollen.

Fortsetzung des Projekts „Willkom-
men Augsburger Kinder“ sicherstel-
len

In Augsburg wurde vor einiger Zeit ein 
niedrigschwelliges  Hausbesuchs-
modell installiert, mit dem Familien mit 
Kindern,  die  aus  unterschiedlichsten 
Gründen  in  Notlagen  und  Überforde-
rungssituationen  geraten  sind,  Hilfe-
stellung angeboten wurde.

Aufgrund  datenschutzrechtlicher Be-
denken kann  dieses  Projekt  aber  so 
nicht fortgesetzt werden.

In einem Antrag haben wir die Staats-
regierung  deshalb  aufgefordert,  dar-
über zu berichten, wie die Weiterfüh-
rung  dieser  Augsburger  Initiative 
auch in  Zukunft  sichergestellt  wer-
den kann.
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